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Protokoll der Zählung vom 1.-7. Februar 2026 
[Fachstelle/Einrichtung]  
[Straße] 
[PLZ] [Ort] 
Erhebungsort: 

Einrichtungsnummer: [Einrichtungsnummer] 
Bearbeiter:in:  
Telefon: 
E-Mail:  

 
Hinweis: Sie können für die Zählung auf vorhandene Verwaltungsdaten zurückgreifen. Erfassen Sie dafür bitte 
zum Stichtag 31.01.2026 alle Leistungsbeziehenden nach SGB II oder SGB XII (Kapitel 3 und 4), die erstens keine 
Kosten der Unterkunft (KdU) beziehen und für die zweitens eine Erreichbarkeitsadresse hinterlegt ist. Tragen 
Sie die Werte der Erhebung zum Stichtag als ganze Zahlen in die erste Tabellenzeile ein. Führen Sie ansonsten 
das Zählprotokoll tageweise als Strichliste und tragen Sie dann die Summen als ganze Zahlen in die letzte Spalte 
ein.  
 

 Wir wenden das datenbasierte Zählverfahren an.    Wir zählen persönliche/telefonische Kontakte. 

 Die Zuordnung zu den beiden Teilgruppen wird genau erfasst.   

 Die Zuordnung zu den beiden Teilgruppen wird geschätzt (Angabe in %).  

Was wurde 
gezählt?  

1) Auf der Straße lebende 
Wohnungslose 

Personen1  Kontakte2  

2) Verdeckt 
Wohnungslose 

Personen  Kontakte  

Wohnungslose  
insgesamt 

(Summe 1 + 2 
als ganze Zahl) 

Erhebung zum 
Stichtag 
31.01.2026 

   

 Manuelle Zählung auf Basis persönlicher / telefonischer Kontakte 

1.2.2026  
(Sonntag) 

   

2.2.2026  
(Montag) 

   

3.2.2026  
(Dienstag) 

   

4.2.2026  
(Mittwoch) 

   

5.2.2026  
(Donnerstag) 

   

6.2.2026  
(Freitag) 

   

7.2.2026  
(Samstag) 

   

1.-7.2.2026 
(Summe) 

   

 
1 Personen zählen Sie, wenn jede Person in der ganzen Woche nur einmal gezählt wird, auch wenn sie sich mehrfach bei 
Ihnen meldet.  
2 Kontakte zählen Sie, wenn Sie eine Person jedes Mal in der Strichliste berücksichtigen, auch wenn sie zuvor schon einmal 
vermerkt wurde. 


